
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 3528-2010/DaDi vom 09.04.2010  
(Referenz-Vorlage: 0023-2006/DaDi) 

Aktenzeichen: 012-003 

Fachbereich: I/2 - Kreistagsbüro, E-Government 
Beteiligungen: III/1 - Kommunalaufsicht 

I/1 - Büro Landrat 

Produkt: 1.01.01.02 Gremienmanagement 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung  

Betreff: Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der 
Fraktionsarbeit im Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der Fraktionsarbeit im Kreistag 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird in nachstehender Fassung beschlossen: 
 
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der Fraktionsarbeit im 
Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
 
Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx auf Grund 
des § 5 Absatz 1 Hessische Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3.3.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119, 120) in 
Verbindung mit § 26 a Absatz 4 HKO die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Artikel 1 
 
§ 1 Absatz 1 Buchstabe a) und b) werden wie folgt neu gefasst: 
 
„a) einem jährlichen Sockelbetrag in Höhe von 2.057,00 Euro, 
 
b) einer jährlichen Aufwendungspauschale für die Fraktion 
 

• der SPD     in Höhe von 58.717 Euro, 
• der CDU     in Höhe von 57.120 Euro, 
• von Bündnis 90/Die Grünen in Höhe von 28.269 Euro, 
• der FDP     in Höhe von 15.705 Euro, 
• der FW     in Höhe von 9.423 Euro und  
• von Die Linke/DKP   in Höhe von 6.282 Euro.“ 
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Artikel 2 
 
Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 


